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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1955

Norm

EO §94 M2

ZPO §31 Abs1 Z1

ZPO §93

Rechtssatz

Die Zustellung an den inländischen Anwalt des Drittschuldners ist abgesehen von der Frage, ob sie gegen seinen Willen

überhaupt möglich ist, unzulässig.
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